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ZweiteAusgabe

AusgestaltungderelektrischenStrassenbeleuchtung .DerGemeinderatsaus-¬
schussfürtechnischeAngelegenheitenhatbeschlossenanStellederGas-¬
beleuchtungdieelektrischeStrassenbeleuchtunginfolgendenBezirkenein-¬
zuführen:InnereStadt :Fleischmarkt,Adlergasse ,Laurenzerberg;Kandstras-¬
se :SteingassegMargaretensBlechturmgasseZiegelofengasseRest ,Seisgas-¬

se zwischenBlechturmgasseundAloisDraschepark;Josefstadt :Blindengasse
RestmitUhlplatz,Lenaugasse ,Loidoldgasse,Tulpengasse,Wickenburggasse ;
Meidling:Kriechbaumgasse ,Teichackergasse,LängenfeldgassevonSchönbrunner-¬
strassebisKlärgasse;Rudolfsheim:Meiselstrasse,HuglgasseRest ,Storchen-¬
gasseundStorchensteg;Ottakring:LienfelderstrasseBaldiagasse;Hernals:

Geblergasse,Helblinggasse,GwchwandnergasseundWähring:Türkenschanz-¬strasse ,Hochschulstrasse,Hasenauerstrasse,SchumanngassebisRosensteingas
86 .

DieStimmzettelfürdiebevorstehendenWahleninWien.Wahlberechtigee,die
fürdenNationalrat,denGemeinderatunddieBezirksvertretungihrWahlrecht
ausübenwollen,könnensicheinesStimmzettelsbedienen,derdasDreifache
desinderNationalratswahlordnungvorgeschriebenenFormates( 10x7em)auf
weisenmuss .EinsolcherStimmzettelist in derWeiseherzustellen ,dasser

odersonstigeVervielfältigunggeschehen.DieStammzettelmüssenausweie
chemweisslichenPapierhergestelltsein .

UngültigisteinStimmzettel,wenner . )zweiodermehrerePas-¬
teienbezeichnet,. )garkeinePartei,wohlaberzweiodermehrereNamen
ausverschiedenenParteilistenbezeichnet,. )bezüglichdesAusmassesso¬
wiederArtundderFarbedenvorhinangehebenenVorschriftennichtent-¬

spricht.
LeereStimmzettel,unbeschriebene(unbedruckte)odersolche,die

keineParteibezeichnungenthalten,sindalsungültigeStimmzettelzube¬
handeln .

WenneinKuvertmehralseinengültigausgefülltenStimmzettel
füreinenunddenselbenVertretungskörperenthältunddieseStimmzettel
aufverschiedeneParteilistenlauten,sosindalleungiltig.Diefürdie
anderenVertretungskörperetwanochbeiliegendenStimmzettelwerdenin
ihrerGültigkeitdadurchnichtberührt.Würdealsoz .B .einKuverteinen
füralle dreiVertretungskörperaufdieParteiAlautendendreiteiligen
Stimmzettelunddanebennocheinenbesonderenfür dieBezirksvertretung
aufdieParteiBlautendenStimmzettelenthalten,sosindsowohlderleti
terewieauchderaufderBezirksvertretunglautendeAbschnitßdesdreite
ligenStimmzettelsungiltig.DiebeidenanderenaufNationalraßundGe
meinderatlautendenAbschnittehingegensindgültig.

aufdereinenSeiteeinAusmassvon10emundaufderanderenSeiteeinsol-¬
chesvon21emhatunddurchzurSchmalseiteparalellgezogeneStrichein

telauchperforiertwerden.EinTeilist fürdieWahlindenNationalrat,
derzweitefür dieWahlin denGemeinderatundderdritte Teilfür dieWahl
in dieBezirksvertretungbestimmt .DiefürdiebeidenletztgenanntenVertre-¬
tungskörperbestimmtenzweiTeilemüssenindemeinenTeildieAufschrift
( denAufdruck)„Gemeinderat",imanderendieAufschrift„Bezirksvertretung"
tragen .Derfür denNationalratbestimmteTeilkann ,mussabernichtmit
derAufschrift"Nationalratversehensein ,ergiltauchfürdenNational-¬
rat ,wennerdieseAufschriftnichtträgt.

WilleinWählernurfüreinenderdreiVertretungskörperodernur
fürderenzweiabstimmen,sohaterdieAhschnittelängsdesStrichesoder
längsder Perforierungabzutrennen .Esist aberauchein Stimmzettelim
Formatevon10x1hemgiltig ,dernurfürdenGemeinderatunddieBezirks-¬
vertretungoderfürdenNationalratunddieBezirksvertretungoderfürden
NationalratunddenGemeinderatabgegebenwurde.IndiesenFällenmuss
derStimmzetteleineninderMittezurSchmalseiteparalellgezogenen
Strich(Perforierung)aufweisen.

DerWählerkannaberseinenWillen,füreinenoderzweiVertre-¬
tungskörperabzustimmen,auchdadurchzumAusdruckebringen ,dasserden
Aufdruck(Aufschrift)edierdieParteibezeichnungoderbeidesdurchstreich

DieAbgabevongetrenntenStimmzettelnfürjedenderdreiVer-¬
tretungskörperist selbstverständlichzulässig.

ImUebrigensinddieStimmzetteloderbeimvereinigtenStimmzet-¬
tel dieaufdieeinzelnenVertretungskörperlautendenTeiledesStimmzet-¬

gafillennsiedieParteibezeichnungoderwenigstensSelsgültigaus
denNameneinesBewerbersdergewähltenParteilisteunzweideutigdartun
odernebstderParteibezeichnungdieNameneinesodermehrererBewerber
dervondåeserParteiaufgestelltenParteilisteenthalten.

DieAusfüllungderStimmzettelkanndurchHandschrift,Druck

DiedreissigMillionenDollarAnleihederGemeindeWien .Wieerinnerlich?
dreigleicheTeilegeteiltwird ,AnStellederStrichekönnendiestit natderWinerLandtaginderSitzungvom. April. J .derAufnahmeeiner

AnleihederStadtWienimBetragevondreissigMillionenDollar( 213Mil¬
lionenSchilling)zugestimmt.DieAnleiheistausschliesslichfürproduk¬
tiveInvestitionenderstädtischenUnternehmungenbestimmt.Essindinsbe¬
sondereeinegrosszügigeAusgestaltungderElektrizitätswerke,interessan
te betriebstechnischeNeuerungenindenGaswerkenundeinebedeutendeVer
besserungdesVerkehrswesensgeplant.DerWagenparkderStrassenbahnund
derStadtbahnwirdwesentlichvermehrtundvorallemderAutobusdurch
Anschaffungvon150ganzmodernenTypenzurEntlastungderStrassenbahn
herangezogenwerden.BeimMagistrathabensichdieallererstenamerikani
schenundenglischenWeltfirmengemeldetundihremregstenInteressefür
dieUebernahmederWienerGemeindeanleih,durchEntsendungeigenerVertre¬
terAusdruckgegeben.AusdengeführtenBesprechungengehtausnahmslosher
vor ,dassderKreditderStadtWienalsunbedingterstklassigbetrach
tet wird .EsfindetdiegünstigBeurteilung,dassdieGemeindeseitKrieg
endeohneAufnahmevonAnleihengewirtschaftethat ,obwohlderKreisder
Aufgabenausserordentlichgewachsenist .EbensowirddieTatsachesehr
hocheingeschätzt,dassalleRechnungsabschlüsseseitdem1 .Juli1920Uebe
schüsseaufweisenundselbstindenschlechtestenZeåtenderGeldentwer
tungdieGebarungaktivgewesenist .AufGrundderbisherigenVerhandlun
genkannfestgestelltwerden,dassdieStadtWienfürihreAnleihssalbse
verständlichgünstigereBedingungenerzielenwird ,alsalleöffentlichen
VerwaltungeninOesterreich,aberauchbesserealsandereGrosstädteEuro
pas,dieinderletztenZeitAuslandsanleihenaufgenommenhaben.Derfor¬
maleAbschlussder Anleihekonntejedochnochnichterfolgen ,dadieBun
deøregierung,derdasGesetzdesWienerLandtagesseit nahezudreiWochen
vorliegt ,nochnicht mitgeteilt hat ,dass sie dagegenkeinenEinspruch

erhebt.
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